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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

1. Allgemeines - Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten im Rechtsverkehr zwischen 
Unternehmern, d.h. natürlichen oder juristischen Personen sowie 
rechtsfähigen Personengesellschaften, die in Ausübung einer gewerb-
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

(2) Mit Unterzeichnung des jeweiligen Einzelvertrages erkennt der Kunde 
unsere Verkaufsbedingungen an. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir aus-
drücklich nicht an, es sei denn, wir hätten schriftlich und gegenseitig 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers die Liefe-
rung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich nieder-
zulegen. Durch andere schriftliche, einzelvertragliche Regelungen zwi-
schen den Vertragsparteien treten die entsprechenden Vereinbarun-
gen in den nachfolgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen außer 
Kraft. Es gilt § 305b BGB. 

2. Angebot – Angebotsunterlagen – Kataloge 

(1) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifi-
zieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen. Un-
sere Angebote sind immer freibleibend. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterla-
gen und Informationen, körperlicher und unkörperlicher Art – auch in 
elektronischer Form - behalten wir uns Eigentums- und Urheberrech-
te ausdrücklich vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung. 

(3) Beschreibungen unserer Produkte sind lediglich Beschaffenheitsan-
gaben und stellen in keiner Weise eine Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware dar. 

(4) Technische Änderungen unserer Produkte, die wertsteigernd oder 
werterhaltend sind, sind jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
zulässig. 

3. Montage und Inbetriebnahme 

(1) Der Leistungsumfang umfasst mangels besonderer Vereinbarung 
keine Montage und Inbetriebnahme der Lieferung beim Besteller. 

(2) Wir behalten uns vor die Leistungserbringung von entgegen genom-
menen Aufträgen bei Unterlieferanten unserer Wahl auf Basis dieser 
Vertragsbedingungen zu beauftragen und auszuführen. 

4. Preise - Zahlungsbedingungen – Verzug 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise "ab Werk", einschließlich Verladung in unserem Werk, 
jedoch ausschließlich Verpackung, Versicherung, Transport und Ent-
ladung; der Transport und die Verpackung werden gesondert in 
Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen einge-
schlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung 
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

(4) Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
der Kaufpreis netto (ohne Abzug) sofort innerhalb 10 Tagen nach Lie-
ferung zur Zahlung fällig. Der Besteller gerät in Verzug, wenn er fällige 
Zahlungen nicht spätestens dreißig Tage nach Zugang einer Rechnung 
oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung begleicht. Uns bleibt vor-
behalten, den Verzug durch die Erteilung einer nach Fälligkeit zuge-
henden Mahnung zu einem früheren Zeitpunkt herbeizuführen. Ab-
weichend von den Sätzen 1 und 2 gerät der Besteller dann in Verzug, 
wenn vereinbart ist, dass der Kaufpreis zu einem kalendermäßig be-
stimmten oder bestimmbaren Zeitpunkt gezahlt werden soll, und der 
Besteller nicht spätestens bis zu diesem Zeitpunkt leistet. 

(5) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Ver-
zugszinsen in Höhe von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu 
fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.  

(6) Kommt der Besteller nach Fälligkeit auch nur einer Teilzahlung und 
anschließender nochmaliger Zahlungsaufforderung mit angemessener 
Fristsetzung (mindestens 14 Tage) seiner vertraglichen Zahlungsver-
pflichtung nicht nach, sind wir berechtigt den Vertrag fristlos zu kündi-
gen. In diesem Fall sind wir u.a. berechtigt vom Besteller Schadener-
satz für sämtliche Aufwendungen, die uns in Ansehung der Vertragser-
füllung entstanden sind, zu verlangen. 

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns schrift-
lich anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

(8) Der Mindestbestellwert beträgt EUR 25, -. 

5. Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung 
aller technischen Fragen und den Erhalt der vom Besteller zu erbrin-
genden Informationen, Musterteile, Genehmigungen und Freigaben 
sowie den Eingang vereinbarter Zahlungen voraus. Sofern nicht an-
ders vereinbart, ist eine von uns genannte Lieferzeit unverbindlich. 

(2) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, 
so ist die Schadensersatzhaftung für Schäden, die unmittelbare Folge 
der verspäteten Lieferung sind, auf die Höhe des vorhersehbaren 
Schadens begrenzt. 

(3) Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, 
eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ist eine angemes-
sene Nachfrist fruchtlos verstrichen, so ist der Besteller verpflichtet 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablauf der Nachfrist zu 
erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt oder weiterhin auf Erfüllung 
besteht. 

(4) Soweit wir darüber hinaus auf Schadensersatz statt der Leistung 
haften, so sind Ansprüche im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit auf die 
Höhe des vorhersehbaren Schadens begrenzt. 

(5) Wir haften im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit nie für Folgeschäden 
der verspäteten oder ausgebliebenen Leistung, insbesondere für ei-
nen entgangenen Gewinn des Bestellers oder sonstige Produktions-
ausfallkosten. 

(6) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers vo-
raus. 

(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. 
In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 
den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 

6. Gefahrenübergang - Abnahme 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Lieferung "ab Werk" vereinbart. Die Gefahr geht auf den Besteller 
über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch an-
dere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Auf-
stellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist 
diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich 
zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über 
die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die 
Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht ver-
weigern. 

(2) Verzögert sich der Versand oder unterbleibt der Versand bzw. die 
Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurech-
nen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. 

(3) Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 
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(4) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Besteller. 

7. Mängelgewährleistung - Gewährleistungsfrist 

(1) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser 
seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB ord-
nungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, 
sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Lieferung 
einer mangelfreien Sache berechtigt. Beruht ein Mangel auf Ände-
rungen der Sache, die der Besteller nach Gefahrübergang selbst oder 
durch Dritte hat vornehmen lassen, sind wir zur Mängelbeseitigung 
nicht verpflichtet. 

(3) Sind wir zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder 
nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemesse-
ne Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder 
schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung oder Ersatzliefe-
rung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kauf-
preises zu  

(4) verlangen. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Bestel-
ler lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Ist eine 
angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen, so ist der Besteller ver-
pflichtet innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf der Nach-
frist zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt oder weiterhin auf Er-
füllung besteht. 

(5) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende 
Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - aus-
geschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Lie-
fergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht 
für den entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Bestellers. Soweit eine Haftung für solche Schäden doch gegeben ist, 
so sind Schadensersatzansprüche auf die Höhe des vorhersehbaren 
Schadens begrenzt. 

(6) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schaden-
sursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner 
dann nicht, wenn wir eine Garantie für eine bestimmte Beschaffen-
heit der Sache übernommen haben und diese Beschaffenheit fehlt. 

(7) Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist 
unsere Haftung auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Soweit 
Ansprüche wegen Schäden geltend gemacht werden, die von unserer 
Betriebshaftpflicht- oder Produkthaftpflichtversicherung erfaßt wer-
den, so ist unsere Ersatzpflicht auf die Ersatzleistung dieser Versiche-
rung beschränkt. 

(8) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Ablieferung der 
Ware. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche 
auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus un-
erlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

(9) Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 

(10) Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Ab-
nutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungs-
gemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauar-
beiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder 
elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom Lieferer zu vertreten sind. 

(11) Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht 
keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Glei-
ches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenomme-
ne Änderungen des Liefergegenstandes. 

8. Softwarenutzung 

(1) Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller 
ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwen-
dung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine 
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 

(2) Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang 
(§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von 
dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller ver-
pflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke 
– nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung 
des Lieferers zu verändern. 

(3) Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen 
einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim Softwareli-
eferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

(4) Die Ausübung der Gewährleistung durch den Besteller setzt voraus, 
dass er die Software unverändert und in der vorgesehenen Umge-
bung verwendet. Soweit der Besteller Veränderungen an der Soft-
ware selbst oder durch Dritte vornehmen lässt, entfällt die Gewähr-
leistungspflicht, soweit der Besteller nicht nachweisen kann, das auf-
getretene Fehler nicht auf diese Tatsache zurückzuführen sind und 
Fehleranalyse und Beseitigung dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

9. Eigentumsvorbehaltssicherung 

(5) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei je-
dem vertragswidrigen Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, unsere gesetzlichen Rechte auszu-
üben und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist 
auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener 
Verwertungskosten - anzurechnen. 

(6) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer solchen Klage zu er-
statten, haftet der Besteller für den entstandenen Ausfall. 

(7) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des Faktura - Endbetrages (einschließlich MWSt.) ab, 
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig da- 

(8) von ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft 
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
dies aber der Fall, dann können wir verlangen, daß der Besteller uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt. 

(9) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das glei-
che wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(10) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Aus-
wahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

10. Gerichtsstand - Erfüllungsort 

(11) Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist Gerichtsstand Tuttlingen. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 

(12) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Erfüllungsort Trossingen. 

(13) Auf diesen Vertrag finden ausschließlich die Gesetze der Bundesrepub-
lik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.
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